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Hansestadt Stendal   Vorlage Datum: 27.09.2021 

Amt: Stellvertreter des Oberbürgermeisters Drucksachennummer: Öffentlichkeitsstatus: 
öffentlich 

Az.:  VII/0566  

TOP: Aufhebung der Fernwärmesatzung 

Auswirkungen auf die Ortschaften der Hansestadt Stendal: 

Belange der Ortschaften werden berührt.  ja x nein 

Die betroffenen Ortschaftsräte werden angehört.  ja x nein 

 
 

Beratungsfolge: Beratungsergebnis: 

Ausschuss für Stadtentwicklung am: 03.11.2021  

Finanzausschuss am: 02.11.2021  

Haupt- und Personalausschuss am: 10.11.2021  

Stadtrat am: 29.11.2021  

 

Finanzielle Auswirkungen: 

Finanzierung  ja Gesamtbetrag:  Euro x nein 

Wenn ja Produktkonto Betrag 

Produktkonto (Ermächtigung)   Euro 

 Ergebnisplan    

 Mehr-,  Minderaufwendungen   Euro 

 Mehr-,  Mindererträge   Euro 

 Finanzplan    

 Mehr-,  Minderausgaben   Euro 

 Mehr-,  Mindereinnahmen   Euro 

 

Folgekosten:  nein 

  ja Gesamtbetrag  Euro 

  jährlich Betrag  Euro ab Jahr  

  einmalig Betrag  Euro im Jahr  

Sichtvermerk der 
Kämmerin: 

 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt die anliegende Satzung zur Aufhebung der Satzung der Stadt 
Stendal über den Anschluß der Grundstücke im Stadtgebiet Stendal an das 
Fernwärmeversorgungsnetz der Stadtwerke Stendal (Fernwärmesatzung) vom 04.10.1993 
 
 
Begründung: 
 
 
Die Fernwärmesatzung vom 04.10.1993 wird aufgehoben. Dadurch entfällt der Anschluss- 
und Benutzungszwang. Eigentümer von Grundstücken haben künftig ein Wahlrecht, ob sie 
sich an das Fernwärmeversorgungsnetz anschließen oder nicht. Hintergrund der Aufhebung 
der Fernwärmesatzung sind u.a. die neuen strengeren Regelungen, die die Rechtsprechung 
zum Anschluss- und Benutzungszwang erlassen hat.  
 
Die Aufhebung der Fernwärmesatzung soll ferner ermöglichen, dass mit den Stadtwerken 
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Stendal ein einfacher Gestattungsvertrag über die Nutzung der öffentlichen Straßen für die 
Verlegung und Nutzung von Fermwärmeversorgungsanlagen abgeschlossen werden kann. 
Dazu ist keine Ausschreibung erforderlich, wenn kein Anschluss- und Benutzungszwang 
besteht.  
 
Künftig richtet sich die Fernwärmeversorgung nach der Verordnung über Allgemeine 
Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme und den allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der Stadtwerke. 
 
Ferner steht die Fernwärme noch mehr im Wettbewerb mit anderen Versorgungsmedien 
(Gas-, Strom-, erneuerbare Energien). Daher werden die Konditionen der 
Fernwärmeversorgung mehr dem Wettbewerb ausgesetzt, was sich hinsichtlich der 
Preisbildung zugunsten der Verbraucher auswirken kann.  
 
Die Fernwärme hat den Vorteil für die Gebäudeeigentümer, dass bei einem 
Fernwärmeanschluss die Vorschriften für die Energiebilanz des Gebäudes erfüllt sind. Daher 
ist zu erwarten, dass die bisherigen Anschlussnutzer die Fernwärme künftig auch weiterhin 
nutzen werden.  
 
Um antragsgemäße Entscheidung wird gebeten. 
 
 
 
 
Klaus Schmotz 
Oberbürgermeister 
 
Anlagenverzeichnis: 
 
Anlage 1: Aufhebungssatzung 
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